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RS OGH 1949/10/19 3Ob333/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1949

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z7 H2

AußStrG §104

Rechtssatz

Ist das Eigentumsrecht an einer Sache, die im Besitze des Erblassers war, strittig, so ist sie in das Inventar

aufzunehmen und der Antragsgegner auf den Rechtsweg zu verweisen. Bestreitet der minderjährige

Pflichtteilsberechtigte die Forderung seines Nachlaßgläubigers, so ist dieser auf den Rechtsweg zu verweisen.
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